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Experiment Politik heute

Planung ist nicht alles. 
Wie gelingt der Weg von guter Planung in die Umsetzung

 Acht Jahre ehrenamtliche Bürgermeisterin – Erfahrungsbericht
 Regionalplanung – Erfahrungsbericht aus dem RPV WM
 Mobilität - Radverkehr
 Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz MV
 Machbarkeitsstudie Nachhaltige Energie- und Wärmeversorgung 

-> Kommunale Wärmeplanung
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Acht Jahre ehrenamtliche Bürgermeisterin 
der Stadt Dassow 07/2016 bis 06/2024

• Fläche: 66,53 km²

• Einwohner: 4.350 

• Ortsteile: 19
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In Schleswig-Holstein gibt es rund 1.000 ehrenamtliche und 
90 hauptamtliche Bürgermeister.

In Mecklenburg-Vorpommern sind es knapp 70 
hauptamtliche und über 680 ehrenamtliche Bürgermeister.

Allg. Definition der Aufgaben:
• Gesetzlicher Vertreter der Stadt
• Vorsitzender der Stadtvertretung
• Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten
• Vorbereitung der Beschlüsse und Sitzungen
• Repräsentation der Stadt bei öffentlichen Veranstaltungen
• Seniorengeburtstage
• Entscheidung in Angelegenheiten von geringer wirtschaftlicher Bedeutung 

(Wertgrenze laut Hauptsatzung)
• Treffen von gesetzlich oder tariflich gebundenen Entscheidungen. 
• In Fällen äußerster Dringlichkeit Treffen von Entscheidungen  anstelle des 

Hauptausschusses oder der Stadtvertretung
• Wöchentliche Bürgersprechstunde
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Es ist ein Dienst an der Allgemeinheit, der mit viel persönlichem und 
kommunikativem Engagement einhergeht. 

Stadt Dassow – Fachbereich IV - Bauen und Gemeindeentwicklung

• Aktuell 9 Hochbaumaßnahmen in Planung 
(Brandschutzsanierung der Schulen, Neubau Kita, Erweiterung FFW, 
Barrierefreier Zugang Gemeindehäuser, Energetische Sanierung von 
Gemeindeimmobilien, Neubau Bibliothek…)

• 3 Projekte übergreifende Bauleitplanung in Bearbeitung  
(Landschaftsplan, Gestaltungssatzung, Richtlinie für Bebauungspläne in 
Dassow (Klimaschutz, Barrierefreiheit, Begrünung, etc.))

• Aktuell 10 Bebauungspläne (u.a. B.Plan 36) in Bearbeitung

• Aktuell 5 Tiefbaumaßnahmen in Bearbeitung 
(u.a. Sanierung Ostseeküstenradweg in Umsetzung)
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Flächennutzungsplan der Stadt Dassow 
(Ausschnitt südlicher Teil)

Ursprungsplan 2003 bis zur 4. Änderung 2008
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Flächennutzungsplan der Stadt Dassow 
(Ausschnitt südlicher Teil)

2015 Beschluss über die Gesamtfortschreibung des FNP (südlicher Teil)

Zielsetzung –
gesamträumliche 
städtebauliche und 
landschaftliche 
Entwicklung im Bereich 
des Stadtgebietes

• Entwicklung von 
Wohnbauflächen

• Untersuchungen zur 
Gewerbegebietsentwicklung

• Variantenuntersuchung für 
Alternativstandorte 
Sportanlage

• Einzelhandelsuntersuchung06.06.2023 - Abschließender Beschluss 
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B-Plan 36 – Projektpartner LGE MV GmbH

• 23.03.2021 - Workshop mit der LGE MV GmbH, Versorgungsträgern,
Grundstücksgesellschaft Dassow und weiteren
Beteiligten zur Wohnraumentwicklung

• 22.02.2022 - Aufstellungsbeschluss B-Plan 36
• 04.06.2024 - Beschluss über die Billigung des Vorentwurfes, sowie die

Beteiligung der Öffentlichentlichkeit, Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange.

• Plan: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 2025, Satzungsbeschluss 2026

Bürgerbeteiligung in Form eines 
Fragebogens digital und analog
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Projekt „Bezahlbares Wohnen für die Region“ 
des Regionalen Planungsverband Westmecklenburg 

Projektpartner für Phase 1 bis 3 – Hochschule Wismar 
Projektphase 4 – Architektenwettbewerb steht noch aus

Projektziel - Konzeptionelle Lösungen für Grundzentren in 
Westmecklenburg auf städtebaulicher und objektplanerischer 
Ebene, die ein kostengünstiges Bauen ermöglichen und als 
Blaupause für weitere Gemeinden dienen. 

Projektphase 1 – B-Plan 36 der Stadt Dassow
Laufzeit Oktober 2023 bis Februar 2024

Visualisierung Erster Platz des Ideenwettbewerbs 
Projektphase 1 – B-Plan 36 der Stadt Dassow



Projektstart mit 
Vororttermin der 
Studenten

Vorstellung der 
18 Projekte an der 
Hochschule Wismar

Öffentliche 
Projektpräsentation 
03.02.2024 

Projekt „Bezahlbares Wohnen für die Region“ 
des Regionalen Planungsverband Westmecklenburg 
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Pläne Träger der 
Regionalplanung 

Anzahl und 
Bezeichnung der 
Planungsregionen 

Land 

Regionale 
Raumentwicklungsprogramme

Regionale 
Planungsverbände 
(Geschäftsstelle bei den 
Ämtern für Raumordnung 
und Landesplanung) 

4 
(Planungsregionen)

Mecklenburg-
Vorpommern

Regionalpläne
Landesplanungsbehörde 
(Innenministerium)

3 (Planungsräume)
Schleswig-
Holstein

Regionale 
Raumordnungsprogramme 

Landkreise 34 (Landkreise)Niedersachsen

Regionalplanung 
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Erfahrung aus dem Regionalen Planungsverband WM

LPlG MV  

§ 9 Aufstellung der regionalen Raumentwicklungsprogramme; Verordnungsermächtigung

(1) Die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung der regionalen 
Raumentwicklungsprogramme obliegt den regionalen Planungsverbänden. 
Dabei bedienen sie sich der jeweils zuständigen Ämter für Raumordnung und Landesplanung als 
Geschäftsstellen, die insoweit an die fachlichen Weisungen der regionalen Planungsverbände 
gebunden sind.

(2) Die oberste Landesplanungsbehörde kann Richtlinien zu Form und Inhalt von regionalen 
Raumentwicklungsprogrammen erlassen.

(3) Bei der Aufstellung der regionalen Raumentwicklungsprogramme soll die Umweltprüfung auf 
zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden, die im 
Umweltbericht des Landesraumentwicklungsprogramms nicht erfasst sind.

(4) Die regionalen Raumentwicklungsprogramme werden von der Landesregierung durch 
Rechtsverordnung für verbindlich erklärt, soweit sie nach diesem Gesetz aufgestellt sind, 
sonstigen höherrangigen Rechtsvorschriften nicht widersprechen und sich die vorgesehene 
räumliche Entwicklung der Region in die angestrebte räumliche Entwicklung des Landes einfügt, 
wie sie sich aus den Entscheidungen des Landtages, der Landesregierung und der obersten 
Landesbehörden ergibt.
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• Verbandsversammlung

• Die Verbandsversammlung besteht aus den Landräten der Landkreise 
Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg, dem Oberbürgermeister 
Schwerins und den Bürgermeistern aus Wismar, Grevesmühlen, Hagenow, 
Ludwigslust und Parchim sowie aus weiteren Vertretern. 

• Die weiteren Verbandsvertreter werden von den Kreistagen bzw. 
Stadtvertretungen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl für die Dauer 
der kommunalen Wahlperiode gewählt. 

• Vorstand

• Der Vorstand des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg wird in 
der Regel alle zwei Monate einberufen. Er bereitet die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung vor und führt diese aus. Seine Sitzungen sind nicht 
öffentlich.

• Der Vorstand besteht aus zwölf Personen: Den Landräten der Landkreise 
Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg, dem Oberbürgermeister 
Schwerins, dem Bürgermeister Wismars sowie zwei von vier Bürgermeistern 
der Mittelzentren Parchim, Ludwigslust, Hagenow und Grevesmühlen. 
Aus der Mitte der Verbandsversammlung werden sechs weitere 
Vorstandsmitglieder gewählt.

Regionaler Planungsverband 
Westmecklenburg
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Sachstand Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie
• 2011 Reg. Raumentwicklungsprogramm: 31 WEG / 0,5%
• 2013 Beschluss zur Fortschreibung Kap. 6.5 Energie
• 2015 Beschluss zu den Kriterien
• 2016 Erstes öff. Beteiligungsverfahren: 44 WEG / 0,9%
• 2017 Oberverwaltungsgericht: WEG gem. RREP 2011 unwirksam
• 2019 Zweites öff. Beteiligungsverfahren: 58 WEG / 1,0 %
• 2021 Drittes öff. Beteiligungsverfahren: 51 WEG / 1,1 %

2022 – Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen

• 2024 Abschluss des dritten öff. Beteiligungsverfahren
Viertes öff. Beteiligungsverfahren: 73 WEG / 2,2 %

• Aktuell Keine Steuerung Wind, PV, Netze durch die Raumordnung auf
regionaler Ebene

(Quelle: 72. Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg, 16.10.2024, Schwerin)

Regionales Raumentwicklungsprogramm 
Westmecklenburg
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Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Anlage 1 WindBG ist Mecklenburg-Vorpommern 
verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2027 mindestens 1,4 Prozent der Landesfläche und bis 
zum 31. Dezember 2032 mindestens 2,1 Prozent der Landesfläche für Windenergie an Land 
auszuweisen.

Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Kriterien für Windenergiegebiete 
an Land vom 07. Februar 2023

Fachaufsichtliche Verfügung des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und 
Arbeit Mecklenburg-Vorpommern zur Umsetzung des Windenergie-an-Land-Gesetzes vom 
12.04.2023

Nach der Anwendung der landesweit einheitlichen Ausschluss- und Abwägungskriterien ist der 
zu erreichende Flächenbeitragswert von 2,1 % in WM mit 2,8 % noch deutlich überschritten.
Die Regionalen Planungsverbände können Aspekte ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Art berücksichtigen, um den vorgegebenen Flächenbeitragswert zu erreichen.

Beschluss in der Verbandsversammlung vom 24.04.2024, rechtsaufsichtlich zu prüfen, ob eine 
zweigliedrige Ausweisung (1,4 % bis 2027 und 2,1 % bis 2023) in einem Schritt möglich ist.

RREP WM
Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie
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Mobilität - Radverkehr

• Die Zuständigkeit für den Radwegebau an Landes- und 
Bundesstraßen liegt beim Land und für den Bau von 
Radwegen an Kreisstraßen beim Landkreis. Beide regeln die 
Abarbeitung über Prioritätenlisten.

• Der ADFC fordert den schnelleren Bau von Radwegen an 
Landes- und Bundesstraßen
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Regionales Radwegekonzept 
Westmecklenburg 2021
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Vorrangroutennetz – an der Bundesstraße 
B 105 zwischen Wismar und Lübeck

Gem. Radwegekonzept ist der Radweg an der Bundesstraße B 105 zwischen Dassow und Wismar 
nicht als „Hohe Priorität“ ausgewiesen, da dieser bereits in Planung ist.

Die Fahrradkarte Lübeck Boltenhagen (1:75.000) kennzeichnet die Bundesstraße zwischen Dassow 
und Wismar großteils als „Straße für Radfahrer gesperrt; ungeeignet“

Auf Nachfrage beim zuständigen Minister, wann denn mit dem Bau zu rechnen sei, erhielt die Stadt 
Dassow folgende Antwort: 



18

Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz MV

• Akzeptanz durch Beteiligung - Wem gehört der Wind? 
(Link zum Infoblatt im Anhang)

• wurde am 27. Mai 2016 im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht 
und trat am 28. Mai 2016 in Kraft,

• Beteiligung der Stadt Dassow am Bürgerwindpark Schönberg (Meckl.)

• LEKA MV – Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg 
Vorpommern – Service für Kommunen und Bürger
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Beteiligung der Stadt Dassow am 
Bürgerwindpark Schönberg (Meckl.)
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Beteiligung BWP in Höhe von 60.000 € 
am 24.09.2021 

Gemäß Verkaufsprospekt sind wir von 
dem Grundszenario ausgegangen -
eine Gesamtausschüttung von rund 
185% inklusive der 
Eigenkapitalrückzahlung

Bisherige Ausschüttungen
• 23.12.2021 15.000 €
• 01.07.2022 12.000 €
• 22.11.2022 6.000 €
• 26.06.2023 30.000 €
• 30.01.2024 24.000 €
Somit haben wir nach 3 Jahren das 
investierte Kapital zurück, entgegen der 
Prognose von 10-12 Jahren. Ursache -
hoher Strompreis, der in den 
vergangenen Jahren an der Strombörse 
gehandelt wurde. Der Strompreis hat 
sich an der Börse wieder normalisiert.  
Die Stadt Dassow wird in den nächsten 
Jahren nicht mehr solch hohe 
Ausschüttungen erhalten, sondern eher 
wie ursprünglich prognostiziert.

• Einmal jährlich Gesellschafterversammlung in 
Schönberg mit den Kommanditisten (Teilnahme ist 
Präsenz oder digital möglich)

• Die Stadt Dassow ist als einzige beteiligte Gemeinde 
gesetztes Mitglied im Beirat.

• Beirat trifft sich in der Regel digital über 
Videokonferenzen mind. 4-mal im Jahr.

• Austausch über Neuigkeiten auf politischer Ebene, 
Information zur techn. und energetischen Verfügbarkeit, 
Beratung zu Ausschüttungen, Informationen zu 
Änderungen wie z.B. Nachtabschaltungen.

Die Einnahmen/Ausschüttungen werden als 
außerplanmäßige Finanzerträge gebucht und fließen somit 
in den Haushalt der Stadt Dassow ein.

Diese Finanzerträge fließen nicht in die 
Umlagegrundlagen für die Kreis- und Amtsumlage ein.

Mit der Einführung des §2b UStG zum 01.01.2025 sind 
zukünftig auch juristische Personen des öffentlichen Rechts 
davon betroffen.

Beteiligung - Gesellschafterversammlung - Beirat
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PV-Anlage Dach Regionalschule Dassow 2023 / 
Erweiterung 2024
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Wahrnehmung / Akzeptanz

Mögliche Projekte für Kommunen

- Maßnahmen zur Belebung der 
Innenstadt

- Förderung der E-Mobilität –
Errichtung von Ladeinfrastruktur

- Energetische Sanierung von 
öffentlichen Gebäuden

Aktuelle Bestrebungen Reformierung 
Bürger- und 
Gemeindenbeteiligungsgesetz
Mecklenburg-Vorpommern 
(BüGembeteilG M-V)

Workshop LEKA / WM MV 02/2024

Freiwillige Kommunalabgabe nach § 6 EEG

Durch die Überarbeitung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) Anfang 2021 kann jeder Betreiber einer 
neu errichteten WEA den/der betroffenen Kommune/-n 
innerhalb eines Radius von 2,5 Kilometern eine 
Beteiligung von bis zu 0,2 Cent für jede eingespeiste 
Kilowattstunde anbieten. Bei leistungsstarken WEA 
entsteht so eine weitere kommunale Einnahmequelle, 
die je nach Eigenschaft und Standort der WEA zwischen 
20.000 und 40.000 Euro pro Jahr einbringen kann
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Kommunale Wärmeplanung –
Welche Wärme für welche Kommune

• Machbarkeitsstudie zur nachhaltigen Energie- und 
Wärmeversorgung der Stadt Dassow – Erfahrungsbericht

• Wärmeplanung - Wer macht was? Ein langfristiger und 
strategisch angelegter Prozess – wie kann man ihn sichern.
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Datenerfassung

Auswertung

Versorgungsoptionen
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Handlungsempfehlung für die Stadt Dassow

Wie geht es weiter?

Kommunale Wärmeplanung (KWP)

Bestandsanalyse
Potenzialanalyse
 Zielszenario
Wärmewendestrategie
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Fazit:



Dassow - Mecklenburgs „Tor zur Ostsee“

„Möge die Macht mit dir sein“
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https://www.schoenberger-land.de/Amt-Sch%C3%B6nberger-Land/Kommunalpolitik/

https://www.hs-wismar.de/forschung/aus-der-forschung/fdb/detail/n/bewoba/

https://www.region-westmecklenburg.de/Regionalplanung/

https://www.region-westmecklenburg.de/Themen/Radverkehr/Radwegekonzept-2021/

https://www.lgmv.de/bauen/erneuerbare-energien/kommunen/machbarkeitsstudie-dassow/

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Energie/Wind/B%C3%BCrger-und-Gemeindebeteiligungsgesetz/

https://www.leka-mv.de/buegem-mv/

Fotos: Bundesarchiv_Bild_183-1990-0122-020,_Bei_Dassow,_Abbau_Grenzanlagen

privat Annett Pahl

https://outpost-one.de/

https://tigerpark.de/

Quellen


